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Sachverhait und Antrãge 

Auf die am 10. April 1981 angeiueidete und am 
28. Oktober 1981 veröffentlichte europàische Patentan-
meldung Nr. 81 102 741.6, für die die Prioritàten von drei 
früheren Anmeldungen (DE 3 014 731, DE 3 039 240 und 
DE 3 113 641) vom 17. April 1980 bzw. 17. Oktober 1980 
bzw. 4. April 1981 in Anspruch genommen worden sind, wurde 
am 12. Dezenther 1984 das europãische Patent Nr. 0 038 490 
erteilt. 

Der gegen das Patent eingelegte Einspruch der Firma Zugla 
AG (Einsprechende und Beschwerdegegnerin) führte in der 
iuündlichen Verhandlung vom 12. Mai 1987 zum Widerruf des 
Patents geinãB Artikel 102 (1) EPU. Die schriftlich 
begründete Entscheidung erging am 22. Septenther 1987. 

Im Einspruchsverfahren wurden insgesamt die folgenden 
Druckschriften in Betracht gezogen: 

Dl: AU-A-55 593/80 
DE-U-7 630 581 
DE-A-2 817 921 
GB-A-873 769 
FR-A-i 029 954 
DE-A-2 717 240 

wobei die verspätet genannte D6 von der Einspruchsab-
teilung als relevant angesehen und in der angefochtenen 
Entscheidung berücksichtigt wurde. 

In dieser Entscheidung wird die Auffassung vertreten, daB 
der Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents 

sich in naheliegender Weise aus den Druckschriften D3 und 

I 	- 
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2 	 T 396/87 

D6 ergebe und somit nicht auf einer erfinderischen 
Tãtigkeit beruhe. 

Am 12. November 1987 
inhaberin) gegen die 
uriter gleichzeitiger 
Beschwerde eingelegt 
Beschwerdebegründung 
eingereicht. 

hat die Beschwerdefuhrerin (Patent-
Entscheidung der Einspruchsabteilung 
Einzahlung der Beschwerdegebuhr 

Am 21. Januar 1989 wurde die 
zusammen mit einem neuen Anspruch 1 

Mit Schreiben vom 24. November 1989, eingegangen ant 
28. November 1989, hat die Beschwerdefuhrerin in 
Erwiderung auf eine Mitteilung der Beschwerdekannner vom 
27. September 2989 die Ansprüche 1 - 10 und eine neue 
Beschreibungseinleitung zusammen mit einer Korrekturliste 
für die un übrigen unverãnderte Beispielsbeschreibung des 
Patents eingereicht. 

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Vorrichtung zur Ubertragung von Wàrme auf einen diese 
durchströinenden Tràger, weiche aus zwei aufeinander 
angeordneten Lagen (1, 2) besteht, wobei wenigstens 
eine der Lagen (1) bzw. (2) auf ihrer der anderer 
Lage (2) bzw. (1) zugewandten Seite eine Vielzahl von 
Erhebungen zur Bildung von zueinander parallel 
verlaufenden Kanâlen (4) aufweist und die jeweils 
andere Lage (1) bzw. (2) mit den Erhebungen 
wenigstens bereichsweise verbunden ist, wobei die 
Kanãle (4) mit einem Zulaufkanal (5) und einem 
Ablaufkanal (6) in Verbindung stehen, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kanãle (4) geradlinig in 
Làngsrichtung der Lagen (1, 2) verlaufen und der 
Zulaufkanal (5) und der Ablaufkanal (6) sich quer zu 
den Kanãlen (4) erstrecken und mit alien Kanãien (4) 

L 
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3 	 T 396/87 

verbunden sind, und zwischen dem Zulaufkanal (5) und 
dem Ablaufkanal (6) zusàtzlich ein oder mehrere 
Ausgleichskanàle (7) angeordnet sind, weiche 
ebenfalls mit allen Kanãlen (4) verbunden sind und 
sich parallel zum Zulaufkanal (5) und zuin Ablaufkanal 
(6) erstrecken, wobei die Lagen (1, 2) aus 
elastischein Kunststoff bestehen und die Erhebungen 
von Rippen (3) gebildet sind." 

Zur Verteidigung dieses Anspruchs 1 hat die Beschwerde-
-fUhrerin vorgetragen, daB die darin beanspruchte 
Wàrmeübertragungsvorrichtung.in Hinblick auf die 
Entgegenhaltung D3 völlig unterschiedlich aufgebaut sei 
und zu völlig verschiedenen Raumforinen und Strolnungs-
verhâltnissen führe. Die D6 offenbare als einziges 
übereinstinunendes Merkinal lediglich die Herstellungs-
moglichkeit in Form von endlosen Bahnen. 

lxii übrigen hat die Beschwerdeführerin die Aufrechter-
haltung des Patents auf der Grundlage der nuninehr 
geltenden Unterlagen beantragt und hilfsweise Antrag auf 
eine mündliche Verhandlung gestelit. 

Die Beschwerdegegnerin beántragt den Widerruf. des Patents 
in vollen thnfang. 

Ihre Argumente lassen sich wie folgt zusanunenfassen: 

lxxi Anspruch 1 sei die bisherige Bezeichnung "Rippen" 
durch "Erhebungen" ersetzt worden, was in den 
ursprünglichen Unterlagen nicht offenbart sei und mx 
Ubrigen keine kiare technische Definition liefere. 
Weiterhin erscheine es zweifelhaft, ob das 
einschrânkende in das Kennzeichen des Anspruchs 1 
eingefügte Merkunal "daB die Kanäle geradlinig in 

00766 



4 	 T 396/87 

Lãngsrichtung der Lagen verlauf en" ursprünglich 	- 
of fenbart bzw. als erfindungswesentlich angegeben 	- 
war. Es werde foiglich die Zulãssigkeit des 
Arispruchs 1 bestritten. 

- 	liii übrigen sei das vorstehend genannte, ins Anspruch- 
kennzeichen eingefugte, einschrãnkende Merkmal durch 
D6 zumindest nahegelegt. 

- 	Es sei nicht erkennbar, daB die nach Ansicht der 
Beschwerdeführerin unterschiedl ich aufgebaute 
Wärmeübertragungsvorrichtung nach dem Anspruch 1 un 
Streitpatent tatsächlich zuin Tragen konuue, so daB die 
un Anspruch 1 definierte Vorrichtung nicht völlig 
unterschiedlich zu dein sei, was durch die Entgegen-
haltungen D3 und D6 nahegelegt werde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Regein 106 bis 108 EPTJ sowie 
der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig,. 

Zu den formalen Aspekten des vorliegenden Anspruchs 1 ist 
folgendes festzustellen: 

2.1 	Der Anspruch 1 ist un wesentlichen auf Basis der 
ursprünglichen Ansprüche 1 und 16 gebildet, wobei die 
Anordnung der zueinander parallel verlaufenden Kanâle 
(4)) sowie die Anordnung des Zulaufkanals (5) und des 
Ablaufkanals (6), die sich quer zu den Kanàlen (4) 
erstrecken und mit alien Kanãlen (4) verbunden sind, 
beispielsweise in der Figur 4 oder 5 (ursprUngliche 
Numerierung) in Zusammenschau mit der ursprüngiichen 
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5 	 T 396/87 

Beschreibung Seite 16, letzter Absatz bzw. Seite 17, 3. 

und 4. Absatz offenbart sind. 

	

2.2 	Das un geltenden Anspruch 1 erstivals aufgeführte und von 
der Beschwerdegegnerin einer inangeinden Of fenbarung 
bezichtigte Teilinerkinal, "daB die Kanãle (4) geradlinig in 
Lãngsrichtung der Lagen (1, 2) verlaufen", ist eindeutig 
an folgenden Stellen der ursprünglichen Unterlagen 
of fenbart: 
Beschreibung Seite 7, 2. Absatz bzw. Seite 10, 1. Absatz 
bzw. Seite 17, 3. Absatz bzw. Anspruch 23, wo die Aus-
richtung der Kanäle 4 (in Figur 4) bzw. 29 (in Figur 10) 
in Längsrichtung der Lagen definiert ist. Weiterhin 
ist den ursprünglichen Figuren 4 und 10 direkt zu 
entnehinen, daB die Kanãle (4) geradlinig verlaufen. 

Somit inüssen auch die Definitionen "in Längsrichtung der 
Lagen" und "geradlinig" für den Verlauf der Kanäle in 
Anspruch 1 als ursprünglich of fenbart gelten. 

	

2.3 	Die Bedenken der Beschwerdegegnerin hinsichtlich der 
Of fenbarungsgrundlage für die angebliche Erweiterung des 
Nerkmals "Rippen (3)" bzw. "den erhobenen Flãchen der 
Rippen" durch Verwendung des Begriffs "Erhebungen" 
entbehren jeglicher Grundlage, denn das Merkival "Rippen" 
ist auch un neuen Anspruch 1, und zwar im Kennzeichen 
aufgêführt, wâhrend das Wort "Erhebung" lediglich aus 
Gründen der Abgrenzung (siehe auch Punkt 2.6) un 
Oberbegriff des Anspruchs 1 verwendet wird. Der geltende 
Anspruch 1 wurde soinit diesbezüglich un Vergleich zum 
Anspruch 1 der Patentschrift sachlich nicht geändert. 

	

2.4 	Die ani 28. November 1989 vorgelegten, abhängigen Ansprüche 
2 bis 10 des angegriffenen Patents entsprechen den 

Ansprüchen 2 bis 10 in der erteilten Fassung und sind mm 

I 
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6 	 T 396/87 

wesentlichen von den ursprünglichen Ansprüchen 17 bis 22 
und 24 bis 26 abgeleitet. 

Die vorliegenden Ansprüche 1 his 10 sind damit in Hinblick 
auf Artikel 123 (2) bzw. 100 c EPU nicht zu beanstanden. 

	

2.5 	Die Aufnahme des unter Punkt 2.2 genannten Merkmals in den 
Wortlaut des geltenden Anspruchs 1 stel].t ohne Zweifel 
eine Einschrãnkung des Schutzumfangs des Anspruchs dar, 
denn hierdurch wird der Ver].auf der Kanãle (4) in bezug 
auf die Längsrichtung der Lagen 1, 2 nãher definiert. 

Nachdein die vorstehend unter Absatz 2.3 bis 2.5 erârterten 
Sachverhalte keine Erweiterung des Schutzbereichs der 
Ansprüche 1 bis 10 bedingen, sind die Ansprüche 1 bis 10 
auch hinsichtlich Artikel 123 (3) EPU nicht zu 
beanstanden. 

	

2.6 	Der Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 ist auf die 
Merkinale abgestellt, die in Verbindung initeinander aus der 
Figur 11 der Druckschrift D3 bekannt sind. Aus der 
folgenden Betrachtung wird ersichtlich, daB die kennzeich-
nenden Merkmale des Anspruchs 1, die im folgenden 
mit A, B und C benannt werden, bei D3 nicht vorhanden 
sind: 

daB die Kanãle (4) geradlinig in Lãngsrichtung der 
Lagen (1, 2) verlaufen und der Zulaufkanal (5) und 
der Ablaufkanal (6) sich guer zu den Kanàlen (4) 
erstrecken und mit alien Kanäien (4) verbunden sind; 

daB zwischen demn Zuiaufkanal (5) und dem Abiaufkanal 
(6) zusãtzlich ein oder mnehrere Ausgleichskanäle (7) 
angeordnet sind, weiche ebenfalls mit alien Kanälen 

- V 
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7 	 T 396/87 

verbunden sind und sich parallel zuin Zulaufkanal 
und zuin Ablaufkanal (6) erstrecken und 

C) 	daB die Lagen (1, 2) aus elastischeiu Kunststoff 
bestehen und die Erhebungen von Rippen (3) gebildet 
sind. 

Der nicht näher definierte aligeineine Begriff "Verbindung 
zwischen Kanãlen" (in eineni von eineiu fluiden Medium 
durchflossenen Leitungssystein) uinfaBt in der Fachsprache 
sowohi die uninittelbare, geoinetrische Verbindung - von 
Kanäien als auch die initteibare, funktionelie und 
strömungstechnische Koppelung von Kanäien. Bei einer 
Ausiegung des Begriffs "Verbindung" nach der 
"geometrischen Formulierungsphilosophie" gelten die 
betroffenen Kanàie ais direkt aneinandergekoppelt, d. h. 
ohne Zwischenschaitung weiterer durchströmter Elemente, 
während bei einer Auslegung nach der "funktioneiien 
Forinuiierungsphiiosophie" die betroffenen Kanäie lediglich 
sträxnungstechnisch, d. h. ggf. unter Zwischnschaitung 
weiterer durchstrómter Elemente oder Kanâie, ais 
initeinander gekoppelt anzusehen sind. Die Angaben zum 
Kanaiverlauf im Kennzeichen-Merkmai A des Anspruchs 1, 
nãmlich "geradlinig in Lãngsrichtung" und "quer zu"  
stellen ganz offensichtlich geometrische Definitionen dar, 
so daB notwendig auch die Bemerkung zur Kanalverbindung im 
Merkinal A "daB der Zulaufkanal (5) und der Ablaufkanai 

... mit alien Kanäien (4) verbunden sind" nach der 
"geometrischen Formulierungsphilosophie zu verstehen ist. 
Nachdem diese Bemerkung im Anspruchswortlaut unmitteibar 
in AnschiuB an die Angaben zur geometrischen Definition 
aufgeführt ist, ware es abwegig, das Wort "verbunden" an 
dieser Stelle nach der "funktionellen Forinulierungs-
philosophie" auszulegen. 

00766 	 • 
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8 	 T 396/87 

Bei der Figur 11 der Druckschrift D3 sind die als 
"Verbindungsbereiche" bezeichneten Kanãle 73 nicht im 
geometrischen Sinne, d. h. nicht direkt mit dem 
Zulaufkanal 71, 72 und dem AblaBkanal 75, 76 verbunden, 
sondern es ist nur jeweils eine direkte Verbindung mit dein 
Zulaufkanal (siehe die obere Hãlfte von Figur 11) oder dem 
Ablaufkanal (siehe die untere Hälfte) vorhanden, wàhrend 
die andere Verbindung mit dem Ablauf- oder deiu Zulaufkanal 
unter Zwischenschaltung der auBen liegenden Sainmel-
leitungen 74 sowie der in der jeweils anderen Hälfte 
liegenden Kanãle 73 erfolgt. Die Bemerkung zur Kanalver-
bindung, daB "der Zulaufkanal (5) und der Ablaufkanal (6) 

mit alien Kanä].en (4) verbunden sind", in ihrer 
geonietrischen Auslegung gemâB dem geltenden Anspruch des 
angegriffenen Patents, gilt somit nicht für die Figur 11 
der gattungsbildenden D3 und wird foiglich zurecht un 
Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 aufgefuhrt. 

Dies gilt auch für die Angaben zum Kanalverlauf im 
Merkmal A des Anspruchs 1. Während bei D3 (Fig. 11) die 
Kanäle 73 quer (vgl. diese Definition in Anspruch 1, 
Zeilen 9, 10 von D3) zur Langsrichtung der aufeinander 
angeordneten Lagen (der Tafel 70) verlaufen und die Zu-und 
Ablaufkanäie 71 und 75 sich in Lángsrichtung (vgl. 
Anspruch 1, Zeile 13 von D3) der Lagen erstrecken, ist 
dies bei der Vorrichtung nach dem geltenden Anspruch 1 
gerade umgekehrt. 

Das Merkmal B aus dem Kennzeichen des geltenden 
Anspruchs 1 ist nach geometrischer Betrachtung bei D3 
ebenfalls nicht vorhanden, denn die seitlichen Saininel-
leitungen 74 (Figur 11), die auf Seite 16, Zeile 13 
von D3 als Verlãngerungen der AuslaBleitung 34 (Fig. 5) 
bezeichnet sind, liegen - geometrisch gesehen - nicht 
zwischen sondern seitlich vom Zulaufkanal 71 und Ablauf- 

00766 	 • . 1... 
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kanal 75. Nur bei Zugrundelegung der "funktionellen 
Forinulierungsphilosophie" kónnten bei D3 (Fig. 11) die 
Sammelleitungen als strämungstechnisch "zwischen dem 
Einlauf-und dein Ablaufkanal liegend" angesehen werden. Da 
es jedoch unzweckmäBig und verwirrend ware, innerhaib em 
und desselben Anspruchs allein aus Gründen einer 
schärferen Abgrenzung gegen den Stand der Technik un 
Oberbegriff eine andere "Formulierungsphilosophie" zu 
benutzen, als im Kennzeichen, kann davon abgesehen werden, 
diese rein funktionelle bzw. ströniungstechnische 
Ubereinstimmung zwischen dem Patent und der gattungs-
gemãBen D3 hinsichtlich der Ausgleichskanäle 7 (beim 
Patent) und der Sainmelleitungen 74 (bei D3) in Oberbegriff 
zu berucksichtigen. 

Das letzte in Kennzeichen des Anspruchs 1 aufgeführte 
Merkinal C ist in D3 ganz offensichtlich nicht vorhanden,, 
denn die Lagen 70 (Fig. 11) bestehen geinäB D3 aus zwei 
partiell flächig zusainniengeschweiBten Metailtafein, wobei 
die infolge der Verwendung von Schwei8hemmstoff nicht 
verschweil3ten Kanalbereiche der Tafein durch Einfuhrung 
eines Fluiddehnungsdrucks aufgeblasen werden. Wie 
insbesondere aus Figur 6 und 7 von D3 erkennbar ist, 
stellen die zwischen den Kanãlen 31, 32 gelegenen 
Trennbereiche der Tafein keine Rippen dar. 

Die Druckschrift D6, die weiteren eingangs unter Absatz II 
aufgelisteten, sowie die in Recherchenbericht genannten 
Druckschriften liegen der beanspruchten Vorrichtung ferner 
als die gattungsgeinäBe Druckschrift D3. 

2.7 	Aus den vorstehenden Absatz 2.6 ergibt sich, daB die 
Unterschiede zwischen der Vorrichtung nach der Erfindung 
und der Lehre der Entgegenhaltungen in Wortlaut des 
Anspruchs 1 tatsächlich zuin Tragen koininen. Die diesbe- 
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10 	T 396/87 

zügiichen Zweifel der Beschwerdegegnerin sind somit 
unbegründet. 

2.8 	Der Anspruch 1 entspricht mithin auch den Erfordernissen 

der Regel 29 (1) (a) und (b) EPU und ist somit formal in 
Ordnung. 

Aus vorstehenden Absãtzen 2.6 bis 2.8 ergibt sich die 

Neuheit des Anspruchsgegenstandes. Die Frage der Neuheit 

des nunmehr Beanspruchten ist von den Beteiiigten im 

Beschwerdeverfahren nicht 2nehr erârtert worden und wird 

von der Kammer nicht in Zweifei gezogen, so daB sich 

hierzu weitere Erörterungen eriIbrigen. 

Damit konzentriert sich die Frage der Patentfãhigkeit des 

Anspruchsgegenstandes ganz auf die Frage des Vorliegens 

bzw. Nichtvorliegens erfinderischer Tãtigkeit. 

4.1 	Die aus Metal]. bestehende Wârmetauschtafel gemäB D3 wird 

nach einem speziellen SchweiBverfahren aus zwei Tafein 

zusalnmengesetzt und die Kanäle werden hiernach durch einen 

inneren Fiuiddehnungsdruck erzeugt (wie vorstehend unter 

Absatz 2.6 erläutert). Dies steilt ein reiativ aufwen- 

diges, zur Fertigung endioser Lagen kaum geeignetes 

Herstellungsverfahren dar. Durch die in Bezug auf die 

Tafellãngsrichtung quer verlaufenden, reiativ kurzen, als 

Verbindungsbereiche (73 in Fig. 11 von D3) bezeichneten 
Kanãle soil eine ungleichmâBige Strômung vermieden, der 

Wirkungsgrad erhóht und der Wãrmeaustausch erleichtert 

werden, wie dies auf den Seiten 2, 3 und 6, 7 der 

Beschreibung von D3 erórtert wird. Es solien dabei 

StOrungen in der Zirkuiation der Fiuidstrómung verhindert 

werden, wie dies bei in Tafellãngsrichtung verlaufenden 

(und somit relativ larigen) Kanäien zwischen querver-

laufenden Zulauf- und Ablaufkanàlen der Fall ist. Bei der 
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aus D3 bekannten Lösung mit querliegenden, kurzen Kanälen 
werden zwar die genannten Nachteile vermieden, jedoch muB 
das Fluid in Lagenlàngsrichtung sowohi auf der Zuflul3seite 
als auch auf der Abflul3seite der Tafeln über lange, sich 
in Lagenlängsrichtung erstreckende, groBvoluinige EinlaB-, 
Ausla- und Sammelleitungen geführt werden, die offen-
sichtlich den Wärineaustausch und soinit den Wirkungsgrad in 
Vergleich zu Bereichen mit weit aufgefächerten Kanälen 
ungünstig beeinflussen. Weiterhin ãndern sich, wie 
besonders bei der Figur 11 von D3 ersichtlich ist, die 
Ströxnungsquerschnitte beim Ubergang von den querver-
laufenden Verbindungsbereichen (Kanâlen) 73 zu den 
äuBeren, längsverlaufenden Saminelleitungen 74. 
Dabei treten noch unerwünschte Druckverluste infolge der 
Querschnittsãnderungen und somit weitere Wirkungsgradein-
bul3en auf. 

4.2 	AUS diesen Nachteilen der aus D3 bekannten Wãrmeubertrags- 
ungsvorrichtung ergeben sich die beiden in der geltenden 
Beschreibung des angegriffenen Patents, Seite 3, 1. Absatz 
genannten Teilaufgaben, näinlich die gattungsgeinäl3e 
Vorrichtung dahingehend zu verbessern, daB 

sie einfacher herstellbar ist und 

zur Erzielurig eines môglichst guten Wirkungsgrades die 
Trãgerflüssigkeit eine weitgehend gleichmãBige Verteilung 
über die gesainte Lange und Breite der Vorrichtung 
erfâhrt. 

Diese Teilaufgaben stellen zugleich die objektive 
Aufgabenstellung bei der Beurteilung der Frage der 
erfinderischen Tàtigkeit dar. 
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Für sich gesehen sind sie sicherlich nicht erfinderisch, 
denn die Verringerung des Herstellungsaufwandes und die 
Verbesserung des Wirkungsgrades einer Vorrichtung sind 
stets angestrebte, ailgeinein bekannte Ziele, und die 
vorstehend genannten, diesbezüglich noch bestehenden 
Mangel der bekannten Vorrichtung sind für einen Fachmann 
leicht erkennbar. 

	

4.3 	Im Gegensatz zum Vorbringen der Beschwerdegegnerin ist die 
Kammer aber davon überzeugt, daB der Gegenstand des 
vorliegenden Anspruchs 1 insgesamt eine durch den verfüg-
baren Stand der Technik nicht nahegelegte Lôsung der für 
sich nicht erfinderischen Aufgaben angibt. Die 
Teilaufgaben a) und b) werden ausgehend von einer 
gattungsgeinafien Wãrineübertragungsvorrichtung durch die 
Merkmalsgruppen A, B und C (siehe Absatz 2.6) aus dem 
Kennzeichen des geltenden Anspruchs 1 gelóst. 

Die querlaufenden Ausgleichskanãle 7 (gemäB Definition in 
den Merkmalen A und B) bewirken einen Ausgleich etwaiger 
Ströinungsunterschiede innerhaib der lãngsgerichteten 
Kanäle und tragen in wesentlichen zur Lösung der 
Teilaufgabe b) bei, ohne daB die in Absatz 4.1 erlãuterten 
Nachteile der Vorrichtung nach D3 in Kauf genommen werden 
inüssen. 

Das Merkmal C in Verbindung mit den zugehãrigen 
Angaben in den Zeilen 2 bis 5 aus dem Oberbegriff des 
Anspruchs 1 dient in wesentlichen der Lósung der Teilauf -
gabe a) und bewirkt offensichtlich eine Herstellungsver-
einfachung gegenüber der aus D3 bekannten Ausbildung (vgl. 
Absatz 4.1). 

	

4.4 	Mit den Wãrmetauschtafeln nach D3 wird ebenfalls schon 
eine Lôsung der Teilaufgabe b) des angegriffenen Patents 
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angestrebt (vgl. D3, Beschreibung S. 2, 2. Absatz bis S. 
3, 2. Absatz, sowie S. 6, letzter Absatz). Es ist somit zu 
untersuchen, ob die in D3 gezeigten Ausführungen einen 
Hinweis in Richtung der in Anspruch 1 definierten Lösung 
zu geben vermögen. 

1111 Merkmal A aus dein Anspruch 1 des angegriffenen 
Patents ist der geometrische Verlauf der-Kanâle 4 sowie 
des Zulauf- und des Ablaufkanals 5 und 6 eindeutig 
definiert und es steht nach Meinung der Kainmer fest, daB 
die Erfindung einen Kanalverlauf mit in Lagen- - 
làngsrichtung weisenden Kanãlen betrif ft. Dieses Prinzip 
wird bei der Entgegenhaltung D3 bewuBt verlassen und 
die Kanàle (Verb indungsbere iche 73 in Fig. 11) werden quer 
zur Lagenlàngsrichtung geführt. In der D3 wird soniit der 
Fachmann aufgefordert, einen anderen Weg einzuschlagen. 

Das Merkinal B des Anspruchs 1 definiert die geometrische 
Richtung und Lage der Ausgleichskanàle 7, die sich 
parallel zum Zulauf- und Ablaufkanal 5 und 6 und soinit 
guer zur Lagenlängsrichtung erstrecken. Die in Figur 11 
von D3 als ttSalnmelleitungen tl bezeichneten und von der 
Beschwerdegegnerin mit den Ausgleichskanälen gleichge- 
setzten Leitungen 74 verlaufen in Gegensatz dazu in 
Lagenlãngsrichtung. 

4.5 	Die weitere Entgegenhaltung D6 offenbart eine Wârmetausch- 
vorrichtung mit einer Vielzahl von geradlinig in Lagen- 
längsrichtung verlaufenden Kanâlen 2 und stimmt, wie 
die Beschwerdegegnerin betont, mit den diesbezüglichen 
Angaben in der Merkmalsgruppe A aus dem Anspruch 1 des 
angegriffenen Patents überein. Ausgleichskanäle fin Sinne 
des Merkmals B sind jedoch nicht vorhanden. Somit 
verkörpert die Lehre nach D6 in ströniungstechnischer 
Hinsicht lediglich den Ausgangspunkt der Betrachtungen zur 

'4 
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V 

vorstehend diskutierten Entgegenhaltung D3. Der Druck-
schrift D6 kann somit kein Hinweis auf die Lôsung 
entsprechend der Lehre des angegriffenen Patents entnoinmen 
werden. 

	

4.6 	Dies gilt in gleichen MaBe für den in Zusammenhang mit dem 
angegriffenen Patent insgesamt aufgedeckten weiteren Stand 
der Technik. 

	

4.7 	Die Anordnung von Ausgleichskanâlen gemãB Merkmal B in 
Kombination mit dem Merkmal A und der weiteren Lehre des 
Anspruchs 1 ergibt sich für einen Fachmann sonlit nicht 
in naheliegender Weise aus dein in Betracht gezogenen Stand 
der Technik. Diese Lösung beruht nicht auf einer 
Weiterentwicklung des nãchstkommenden, obengenannten 
Standes der Technik, sondern weicht von einer dort 
verfolgten Entwicklung ab und wãhlt einen anderen Weg. Die 
Anordnung der Ausgleichskanàle gemä8 Teilmerkinal B kann 
nach Auffassuñg der Kanuner aber auch nicht dem ailgeineinen 
Fachwissen zugeordnet werden. Wie D6 zeigt, war es 
bekannt, bei Eleinenten mit in Lagenlãngsrichtung 
verlaufenden Kanâlen 2 die Saininelrohre 3 auch parallel zu 
den Kanálen 2 an den Lãngsseiten der Elemente zu den Vor-
und Rücklaufanschlüssen weiterzufuhren (vgl. die Figur und 
die Beschreibung S. 2 0  4. Abs. von D6). Dies bewirkt 
offensichtlich eine teilweise Umgehung der Kanãle 2. Somit 
kônnte selbst bei einer Teilblockierung der Kanãle 2 eines 
ersten Elements 1 das nãchste Element mit Flüssigkeit 
versorgt werden. Dies zeigt, daB sich dein Fachinann auch 
bei bekannten Wãrmeübertragungen mit lãngsausgerichteten 
Kanälen andere, von der Erfindung abweichende 
Möglichkeiten angeboten hãtten, die Durchstrômung 
der weiteren Elemente zu gewãhrleisten. 
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4.8 	Bei den vorstehenden Betrachtungen wurde noch nicht 

untersucht, ob die zur Lösung der Teilaufgaben a) und b) 

beanspruchten Merkmale A, B einerseits und C andererseits 

in einer funktionellen Wechselwirkung stehen oder ob es 

sich lediglich urn eine Aneinanderreihung ihrer jeweiligen 

Einzelwirkungen handelt. 

Aus den Absàtzen 4.2 bis 4.7 ergibt sich, daB zumindest 

die Nerkivalsgruppen A undB in Verbindung mit deni Inhalt 

des Oberbegriffs des Anspruchs 1 nicht in naheliegender 

Weise aus dern verfügbaren Stand der Technik hergeleitet 

werden kônnen, und der Gegenstand des Anspruchs 1 schon 

allein deswegen nicht nahegelegt ist und foiglich auf 

einer erfinderischen Tâtigkeit un Sinne der 
Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht. Einer weiteren 

Uberprüfung, ob das Merkrnal C des Anspruchs 1 durch den 

Stand der Technik für sich nahegelegt ist uñd ob es in 

einer funktionellen Wechselwirkung mit den anderen 

Merkmalen steht, bedarf es bei dieser Sachlage nicht. 

Der Anspruch 1 ist mithin gewährbar. 

Die Ansprüche 2 bis 10 enthalten weitere Ausgestaltungen 

des Gegenstandes des Anspruchs 1, auf den sie rückbezogen 

sind (Regel 29 (3) EPU). Sie sind daher gleichfalls zu 

gewáhren, wobei von der Kanuner die folgenden of fenbaren 

Unrichtigkeiten in den Rückbeziehungen der abhängigen 

Anspruche 5, 6 und 9 berichtigt worden sind: 

liii Anspruch 5 wurde die gesarnte erste Zeile ersetzt durch 

Vorrichtung nach Anspruch 4 11 , nachdern das Mer]cnal 
"Schàlschlitze" erstinals in Anspruch 4 genannt und 

definiert wird. 

un Anspruch 6 wurde die gesamte erste Zeile ersetzt durch 
Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5 11 . 
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In Anspruch 9 wurde die gesainte erste Zeile ersetzt durch 
11 9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder den Ansprüchen 7 und 
8 11 , nachdem das Merkinal "Randprofile" erstmals im 
Anspruch 7 genannt und definiert wird. 

In Hinblick auf die in der geltenden Beschreibungs-
einleitung, Seite 1, 2. Absatz genannte Druckschrift 
AU-A--55 593/80 (= Dl) stelit die Kainmer in Ubereinstimmung 
mit den von den Verfahrensbeteiligten in Beschwerdever-
fahren nicht niehr in Frage gestellten, diesbezüglichen 
Ausführungen auf Seite 3 der angefochtenen Entscheidung 
fest, daB diese am 25. September 1980 veröffentlichte 
Druckschrift keinen Stand der Technik in Sinne von Art. 54 
EPTJ betrif ft, nachdem auch für den Gegenstand des 
geltenden Anspruchs 1 weiterhin die ãlteste Prioritãt 
vom 17. April 1980 zu Recht beansprucht werden kann. 

In Ubereinstimmung mit demn Wortlaut des Anspruchs 7 ist 
auf Seite 5, Zeile 6 der geltenderi Beschreibung das Wort 
"nicht" von der Kammer berichtigt worderi in Itdichttt. 

In übrigen bestehen gegen die geltende Beschreibung, die 
den Forderungen der Regel 27 (1) c und d EPtJ entspricht, 
keine Bedenken. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz nit der Auflage 
zurückverwiesen, das europãische Patent 0 038 490 in 
geändertem Uiufang nit folgenden Unterlagen aufrecht-
zuerhalten: 

Patentansprüche 1 bis 10, eingegangen am 
28. November 1989, nit den von der Kanuner vorgenonunenen 
Berichtigungen in den Rückbeziehungen der Ansprüche 5, 6 
und 9 gemãB Absatz 6 der Entscheidung; 

Beschreibung Seiten 1 bis 7, eingegangen am 
28. November 1989, mit der von der Kamner auf Seite 5 
vorgenoinmenen Anderung geniãB Absatz 8 der Entscheidung; 

Beschreibung Spalte 3, Zeile 10 bis Spalte 5, Zeile 26 der 
erteilten Unterlagen des europàischen Patents 
Nr. 0 038 490 mit den folgenden von der Beschwerdeführerin 
beantragten, an 28. November 1989 eingegangenen 
Korrekturen: 
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Spalte 3, Zeile 50: Einfugung von "vorhandene" statt 

"vorhandenen"; 

Spalte 3, Zeile 51: Einfügung von "Kanã].e" statt "Kanãlen; 

Spalte 4, Zeile 44: Einfügung von 117" statt 11 6"; 
Spalte 5, Zeile 17: Einfügung von 11 15" statt 11 13"; 

Spalte 5, Zeile 26: Einfügung von "des Ablaufkanals 6 mit 

20" statt 1120 des Ablaufkanals mit 

611. 	
- 

Zeichnung der europáischen Patentschrift Nr. 0 038 490, 

Seiten 7 bis 13 (Figuren 1 bis 9). 

Der Geschäftsstel].enbeamte: 	Der Vorsitzende: 

I-ZL44~7 -  
S. Fabiani 
	

P. Delbecque 
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